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Handan Sümer Selvi 

Management Summary 
im letzten Jahr wurde der Entwurf über die Revision des türkischen Handelsge-
setzes heftig diskutiert. Diskutiert wird vor ailem die Anwendung der Turkish Fi-
nancial Reporting Standards (TFRS) im türkischen Rechnungslegungssystem. 
Diese Anwendung kann als die Anpassung des türkischen Rechnungslegungssys-
tems an die lnternational Financial Reporting Standards (!FRS) interpretiert wer-
den, da die TFRS als eine direkte Übersetzung der IFRS ins Türkische gesehen wer-

den kann. 
im derzeitigen türkischen Rechnungswesen herrscht der Grundsatz der Mal3-

geblichkeit240 der Handelsbilanz für die Steuerbilanz vor, jedoch istin der Praxis 
von einer umgekehrten Mal3geblichkeit zu sprechen. Die Vorschriften über die Bi-
lanzierung und die Bewertung sind derzeit meist im türkischen Steuergesetz ver-

ankert. 
Ziel dieser Arbeit ist einerseits, die Unterschiede zwischen dem nach lokalen 

Standards erstellten Abschluss in der Türkei und dem nach IFRS aufgestellten Ab-
schluss darzustellen und andererseits die Abweichungen kurz zu skizzieren. 

Der Vergleich der türkischen Rechnungslegungsvorschriften 
und der IFRS bei den Aktivposten 

1.1. Flüssige Mittel 
Bei der Erst- und Folgebewertung der flüssigen Mitte! gibt es keinen Unterschied. 
Die Kassa und die Schecks werden mit dem Nominalwert bewertet.241 Das Bank-
guthaben ist mit dem Buchwert zu bewerten. Bei fülligem Bankguthaben werden 
die bis zum Stichtag berechneten Zinsertrage auf das Bankguthaben addiert.242 

1.2. Aktien 
Die ·Aktien werden nach IFRS als zu Handels- bzw. Spekulationszwecken ge-
haltene und als zur Veraul3erung verfügbare Sie sind in der Erst-
bewertung generell mit den Anschaffungskosten zu bewerten. Bei der Erstbe-
wertung andert sich die Buchung derTransaktionskostenje nach 
Wenn die Aktien zu Handels- bzw. Spekulationszwecken gehalten werden, wer-
den die Transaktionskosten als Aufwand erfasst, wobei diese Kosten für die 
Aktien, die als zur Veraul3erung verfügbare Vermögenswerte sind, 
zu aktivieren sind.243 

240 Vgl. Sumer, H., Bilanzierung, 2. Auflage, lstanbul 2006, 7f. 
241 Vgl. türk . RLV Art. 284. 
242 V gl. türk. RL V Art. 28 l. 
243 Vgl. Lüdenbach, N./Hoffmann,W.-D., IAS/IFRS-Kommentar, 2. Aufl ., 2004, 1 l 52f. 
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Die Aktien, die nach IFRS sowohl zu Handels- bzw. Spekulationszwecken 
gehalten , als auch zur Veraul3erung verfügbar klassifiziert sind, werden in der 
Folgebewertu_ng dem bewertet. 244 Die Wertminde-
run_?en und Wertaufholungen sind generell bis zu den Anschaffungskosten 

den nur zu Handels- bzw. Spekulationszwecken Ak-
werden Wertanderungen erfolgswirksam erfasst. Bei den Aktie d. V .. 13 ki . fi . . n, a s zur erau erung werden die Wertanderungen 

gebucht. 245 
. Nach den türkischen _steuerrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften gibt es 

für Aktien. Bei der Erst- und Folgebewertung 
den Anschaffungskosten zu bewerten. und die Transaktions~ 

kostcn als /\ufwand buchen . 

1.3. Anleihen 
Die Anleihen werden nach I FR_S als Hande!s- bzw. Speku!ationszwecken geha!-
tene,_ als zur Verauflerung verfugbare oder als bis klas-

Es bei den Ersi- und Folgebewcrtungen der als 
_u Hande!s- bzw. Anleihen nach 
IFRS und2~er nach den türkischen steuerlichen Rechnungslegungsvor-

der Erstbewertung mit den Anschaffungskosten zu bewer-
ten und werden als Aufwand erfass t. Weiters si nd s ie in 
der Folgebewertung dem beizulegenden Zeitwert zu bewerten 

Bei der der als Verauflerung und der als b · - -
E dr,··tt· k · h ! n 'la ge a /enen Anleihen nach IFRS und 
der Anle~hen nach den türkisc_hen Rechnungslegungsvorschriften (türk. RL V) gibt 
es und die Untersch iedsbetrage 

dem und dem sind tur die als zur Verau-
13erung gehaltenen und_ als zur_E ndcalligkeit gehaltenen klass i Anleihen 
zu und aufzulosen -4 7 die unter ,·hrem No · lb . . .. .. . : , etrag 

ge mal3 RL V Nominalbetrag zu erfassen. 
der g ibi es einen grol3en Unterschied zwischen den als zur 

Vermögenswerten Anleihen nach IFRS d 
den nach türk. RL V. Wahrend die Anleihen nach türk. RL v bei der::,_ 
gebewertung dem bewertet werden, werden nach JFRS 

als zur gehaltene Vermögenswerte · d , 

244 Vgl. Lüdenbach/ 1-i offmann. 2004 l 154f. 
245 ' Vgl. Coenenberg, A.G., Jahresabschluss und Jahresabschlussanal yse 20 Aufl., Stuttgart 

2005,249f. ' . 
246 Vgl. Coenenberg, 2005, 248f. 
247 Vgl. Lüdenbach/1-ioffmann, 2004. l l 56f. 
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mit den fortgefiihrten Anschaffengskosten bewertet.248 Bei der Folgebewe_rtung 
taucht ein anderer Unterschied bei den alszur Verauj3erung gehaltenen 
Anleihen auf. Bei diesen Anleihen werden die Wertanderungen erfolgsneutral ge-
bucht, wobei diese laut den türk. RL V erfolgswirksam zu erfassen sind.249 

1.4. Forderungen 
Die Buchung der Forderungen erfolgt nach IFRS zu den Anschaffungskosten. Die 
Transaktionskosten sind zu den Anschaffungskosten der Forderungen zu zahlen. 
Die Forderungen werden in der Folgebewertung mit den fortgeführten A_nschaf-
fungskosten mittels der Effektivzinsmethod_e bewertet. Nach IFRS 
ertrage bei langerer Falligkeit separat zu_ buchen; deshalb es 
Forderungen und die Besitzwechsel zu 

Die Forderungen werden nach türk. RL V bei der Erstbewertung mit den An-
schafrungskosten bewertet. Die Transaktionskosten sind zu den Anschaffun~skos-
ten der Forderungen zu zahlen. Die Forderungen werden am dem 
Buchwert aufgenommen.250 Nach türk. RL V sind die Zinsertrage bei langerer Fal-
ligkeit nicht separat wie nach IFRS zu buchen; somit enthalten die Anschaffungs-
kosten auch die Zinsertrage und deshalb wird eine Diskontierung vorgenommen. 
Nach türk. RL V ist aber diese Diskontierung für aile Arten von Forderungen glei-
cherma/3en anzuwenden, ein Diskontierungswahlrecht gibt es nur für die Besitz-
wechsel. Im Faile der Diskontierung der Besitzwechsel müssen auch die Schuld-
wechsel diskontiert werden. Die Diskontierung der Besitzwechsel und der Schuld-
wechsel ist für Banken und Versicherungsgesellschaften obligatorisch. Wichtig ist , 
dass nach türk. RL V Kundenforderungen ohne Wechsel nicht zu diskontieren sind. 
Au/3erdem gibt es einen Unterschied zwischen der Berechnung der Effektivzins-
methode in den IFRS und der Berechnung der Diskontierung in den türk. RLV. 25 1 

1.5. Vorrate 
Die Vorrate werden nach IFRS und nach türk. RL V in der Erstbewertung mit den An-
schaffengs- oder den Herstel/ungskosten bewertet. Nach türk. RL V sind die Finanzie-
rungskosten, die auf dem Zahlungsziel basieren, in die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten einzubeziehen. Nach IFRS sind diese Betrage nicht zu den 
oder Herstellungskosten zu addieren, sondem als Zinsaufwand zu erfassen.252 

248 Vgl. Pellens, B./Fülbier, R.U./Gassen, J., lntcrnationale Rcchnungslegung, 5. Aufl. , Stutt-
gart 2004, 498 / YUK 279. 

249 Vgl. Coenenberg, 2005, 249f. 
250 y gl. türk. RL V Art. 281. . . . . . 
251 Vgl. Selvi, K., ve Raporlan-

UFRS ve VUK Çozum, Yl: 17, Mart -
2007, 38ff. 

252 Vgl. Pellens/Fülbier/Gassen, 2004, 335f. 
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Nach IFRS können die Fremdkapitalkosten nur unter Vorausset-
zungen in die Anschaffungskosten von Vorraten einbezogen werden, wahrend sie 
nach türk. RL V als Wahlrecht entweder in die Anschaffungskosten einbezogen 
werden, oder als Aufwand erfasst werden können. 253 

Nach IFRS können die Fremdwahrungsdifferenzen von Vorraten nicht aktiviert 
werden.254 Nach türk. RL V gibt es ein Aktivierungswahlrecht für die Fremdwah-
rungsdifferenzen. 

Nach IFRS s ind nurdie produktionsbezogenen allgemeinen Verwaltungskosten 
abcr in den türk . Rl.V es !tir dic VerwaltunQsko,ten 

ohnc ihrer a ls oder nicht-produk-
tionsbezogen - ein Wahlrecht. 255 · 

Wenn es sich in der 1\ egen 
Veralterung oder Beschadigung handelt, sinci die Vorrate nach türk. RL V mit ibrem 
Vergleichswert zu bewerten. 256 Oie !aut IFRS ahnelt den Rege-
lungen der türk. RL V, d.h. eine Abschreibung auf den Nettoverau/3erungs\\ ert ist 
geboten, aber die vorgenommene Abwertung muss gema/3 IFRS bis zu den An-
schaffungskosten rückgangig gemacht werden, wenn die Gründe für die Wertmin-
derung entfallen sind. 257 

Nach türk. RL V ge l ten das FIFO-Verfahren und die Durchschnittsmethode als 
Bewertungsvereinfachungsverfahrcn. Ncbcn der FIFO- und der 
thode gibt es in den I FRS die und die Retrograde-M etho-
de. 2sx 

1.6. Sachanlagevermögen 
Oie Sachanlagen sinci nach I FRS unu nach türk . RL V bci der mit 
ihren AnschafTungs- odcr l zu bewertcn . Naeh IFRS die 
snnstigcn wie Nolarkoslen, Provi s ionskosten in den 
Anschaffungskoslen aktiviert wcrden. türk . RL V können die sonstigen Ko.,-
ten als Aufwand erfasst werden (oder sie können in die Anschaffungskosten ein-
bezogen werden). 

Nach IFRS die Ausgaben für zukünftige Entsorgung, Rekultivierung 
odcr ahnlichc in den türk. RLV gibt es keine solche 
Rcgclung. 

Vgl. C .. 
Beta 2006, 57r. 

254 Pellens/Fülbier/Gassen , 2004. 334f. 
255 Pellens/Fülbier/Gassen. 2004. 340f. 
256 Vgl. türk . RLV Art. 278. 
257 Vgl. Pellens/Fülbier/Gassen. 2004, 347f. 
258 Vgl. Lüdenbach/Hoffmann. 2004. 639f. 
259 Vgl. Pellens/Fülbier/Gassen. 2004. 2R4f. 
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Die Fremdkapitalkosten und die Fremdwahrungsdifferenzen, die sich bis zum 
Ende der Periode ergeben, müssen nach türk. RL V zu den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten hinzugezahlt werden. Die Fremdkapitalkosten und die Fremdwah-
rungsdifferenzen, die sich in den nachsten Perioden aufgrund desselben Anlage-
vermögens ergeben, können in den zugehörigen Perioden als Aufwand gebucht 
oder zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten addiert werden. Dagegen dür-
fen sie in der nach IFRS aufgestellten Bilanz nicht aktiviert werden. Nach den türk. 
RL V sind die nachtraglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten wie in den 
IFRS in die Anschaffungskosten einzubeziehen. Nachtragliche Anschaffungskos-
ten fallen nach dem eigentlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungsprozess an. Die-
se Kosten sind Kosten zur Erweiterung bzw. Verbesserung von Yermögenswerten 
nach erstmaliger lnbetriebnahme bzw. Einlagerung.260 

Nach IFRS werden die Sachanlagen in der Folgebewertung entweder mit den 
fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder anhand der Neubewer-
tungsmethode bewertet. Die Sachanlagen werden gema/3 türk. RL V mit ihren An-
schaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Nach türk. RL V sind die Werte der 
Sachanlagen in Zeiten der Hochinflation durch Inflationsbuchhaltung um die In-
flationsrate zu korrigieren. Die Sachanlagen werden mit den korrigierten Werten 
aktiviert und diese Werte werden um planma/3ige Abschreibungen vermindert.261 

Nach türk. RLV gelten die lineare und die degressive Abschreibungsmethode 
in der Folgebewertung. Nach IFRS ist neben diesen Methoden auch die leistungs-
orientierte Abschreibungsmethode zulassig. Gema/3 türk. RL V handelt es sich um 
eine au/3erplanma/3ige Abschreibung, wenn es eine Wertminderung wegen Kata-
strophenschaden gibt, wenn eine Anlage wegen technischer Fortschritte unrentabel 
ist und wenn eine Anlage wegen Überbeanspruchung sehr viel Verschlei/3 hat. 262 

Dagegen soll nach IFRS anjedem Bilanzstichtag ein qualitativer Test durchgeführt 
werden. In den IFRS wird eine stetige Überwachung der Wertminderung gefordert. 
Wenn eine Wertaufholung nach IFRS existiert, dann handelt es sich um eine Zu-
schreibung bis maximal zur Höhe der fortgeführttn Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten. 263 Dagegen können die Sachanlagen, aie au/3erplanma/3ig abgeschrie-
ben worden sind, nach türk. RL V in den folgenden Perioden nicht mehr genutzt 
werden. Es gibt ein Wertaufholungsverbot. 

1.7. lmmaterielles Anlagevermögen 
t 

Das immaterirlle Anlagevermögen ist nach I FRS und nach türk. RL V bei der Erst-
bewertung mit seinen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bewerten. Nach 
IFRS müssen die sonstigen Kosten wie Notarkosten, Gerichtskosten usw. in den 

260 Vgl. Lüdenbach,/Hoffmann, 2004, 295f. 
26 1 Vgl. türk. RLV Art. 298. 
262 Vgl. türk. RLV Art. 317. 
263 Vgl. Lüdenbach/Hoffmann, 2004, 377f. 

122 

Ein Vergleich der türkischen Rechnungslegungsvorschriften mit den IFRS 

Anschaffungskosten aktiviert wcrdcn. Nach türk. RL V die sonstigen Kos-
ten als Aufwand erfasst oder in die Anschaffungskosten einbezogen werden. 

Die Fremdkapitalkosten und die Fremdwahrungsdifferenzen, die sich bi s zum 
Ende der Periode ergeben, in der das Anlageverrnögen aktiviert wird, müssen nach 
türk. RL V zu den Anschaffungs- oder addiert Die 
Fremdkapitalkosten und die Fremdwahrungsdifferenzen, die sich in den nachsten 
Perioden aufgrund desselben Anlageverrnögens ergeben, können in den zugehö-
rigen Perioden als Aufwand gebucht oder zu den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten addiert werden. 

Die Differenz zwischen dem Gegenwert des Barpreises und der zu leistenden 
übcr den dcs wird in den türk. RL V 

viert. Nach I FRS darf diesc Di ffcrcnz aktiv iert wcrden. 
Es g ibt nach türk. RL V f'ür die Aufwendungen der lngangsetzung und der Grün-

dung ein Die aktivierten Aufwendungen für die lngang-
setzung und die Gründung sind mit dem anzusetzen. Diese aktivierten 
Aufwendungen sind linear abzuschreiben. 265 Dagegen werden diese Aufwendun-
gen nach IFRS aktiviert, sondem sofort als Aufwand erfasst. 266 

Der deri va ti ve Goodwi il ist nach türk . RL V aktivierungspfl ichtig. Der Goodwi il 
ist nach türk. RL V mit dem Buchwert anzusetzen und g le ichzeitig linear abzu-
schreiben. 267 Dagegen gibt es nach IFRS für den Goodwill keine planmaf3ige Ab-
schreibung. Der Wert des Goodwills ist durch einen Wertminderungstestjahrlich 
zu prüfen. 268 

Nach türk. RL V können die Forschungs- und Entwicklungskosten wer-
den oder s ie können direkt als Aufwand erfasst werden. im Gegensatz zu den türk. 
RL V sind nach I FRS die Entwick lungskosten nur un ter bestimmten Yoraussetzun-
gen zu aktivieren. Dagegen si nd die Forschungsausgaben sofort als Aufwand zu 
erfassen. 269 

Nach IFRS wird das in der Fo!gebewertungent-
weder mit den fortgeführten bzw. Herstellungskosten oder anhand 
der Neubewertungsmethode bewertet. Das immaterielle ist ge-

türk . RL V mit odcr l bcwcrtcn. 
in den IFRS wird e inc stctige der 270 Wenn 
eine Wertaufholung nach IFRS existiert, es sich um eine Zuschreibung 

2''4 Vgl. ~00-l. -l'J'iL 
1'1,; Vgl. türk. RI.V 2X2. 

Vgl : M ., der nach IFRS. 
2005. 12xr. 
Vgl. türk. RLV 2X2. J 1.1. 

2''" Vgl. Hcyd, R./ M.L .. und Gooc.l\\ ili IFRS. Mün-
chen 2004. 107f. 

269 Vgl. Pellens/Fülbier/Gassen, 2004. 260f. 
270 Vgl. 2004. 377f. 
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b. · r Ho··he der fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten. zu .. _ _ 
D n wird in den türk. RL V eine stetige Uberwachung der 

agege · · · il A 1 ·· 1 1 t Es gibt keine Wertaufholung für das e n agevermogen, we -ver ang . . . 27 1 
ches auBerplanma13ig worden 

1.8. Finanzanlagen 
DieWertpapiere und die Beteiligungen werd~n nach IFRS mit den Anschaffungs-
kosten bewertet.272 Bei der Bewertung der nach IFRS erfolgt eme 

als zum Handelszweck gehaltene Vermögenswerte und 
als zur VerauBerung verfügbare Vermögenswerte. 273 

Falls die Finantanlagen als zum Handelszweck gehaltene 
so werden sie in der Folgebewertung mit dem beizulegenden Zeitwert bewertet und 
die Wertanderungen werden erfolgswirksam erfasst. Werden die Finanzanlagen als 

Veriiuj3erung verfi.igbar so werden sie auch mit dem beizulegenden 
Zeitwert bewertet und die Wertanderungen werden erfolgsneutral erfasst. Be-
wertung der Finanzanlagen gelten für die Fii!-_anzanlagen eine Wertminderung und 
Wertaufholung. Nach IFRS ist eine stetige Uberwachung der er-
forderlich. 

Die Wertpapiere und die Beteiligungen werden nach türk. RL V mit den An-
schaffungskosten bewertet. Es besteht ein Wertaufholungsverbot. Eine stetige 
Überwachung der Wertminderung ist nicht erforderlich. 

1.9. Fertigungsauftrage 
Für die Bewertung der Fertigungsauftrage sind nach IFRS zwei Verfahren vorhan-
den: Die Percentage o/Completion Methode und die Completed Con-
tract Methode. 274 

Sofem das Ergebnis des Fertigungsauftrages zuverlassig geschatzt werden 
kann sind die mit dem Fertigungsauftrag verbunde~en Aufwendungen zwingend 
nach' der Percentage-of-Completion-Methode zu etfassen. Diese Methode sieht 
vor, einen Gewinnausweis, entsprechend dem Fertigstellungsgrad, vorzunch-
men_21s 

Bei einer unsicheren Schatzung des Ergebnisses ist die Completed-
Contract-Methode anzuwenden. im Rahmen der Completed-Con-
tract-Methode wird eine Ertragsreali sation nur in Höhe der bereits angefallenen und 

211 Vgl. türk. RLV. Art. 317. 
272 Vgl. KPMG Deutsche Treuhand Gesellschaft, lntemational Financial Reporting Standards, 

3. Auflage, 2004, 82f. 
273 Vgl. Coenenberg, 2005, 247f. . 
274 Vgl. Sümer E. H. , ve 

Yöntemler", Muhasebe ve Yl: 6, Say: 19, Temmuz 2006, 75ff. 
21s Vgl. Wolz, 2005, 159f. 
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durch korrespondierende Ertrage wahrscheinlich gedeckten Kosten vorgenom-
men_ 276 

Die Fertigungsauftrage sind nach türk. RL V mit der Completed-Contract-Me-
thode zu bewerten. Diese Methode sieht vor, die Kosten bis zum Ende der Fertig-
stellung des Auftrages auf dem Konto .. Kosten.flir mehrperiodif;e Bauprojekte ·· 
und die Yergütungen aufdem Konto .. Bauprojek-
te" zu erfassen. Erst in der Periode der der Gewinn be-
züglich aller Perioden auszuweisen . 

2. Der Vergleich der türkischen steuerrechtlichen Rechnungs-
legungsvorschriften und der IFRS bei den Passivposten 

2. 1. Finanzverbindlichkeiten 

Die Finanzverbindlichkcit ist cine welche 
f1üssige Mitte! oder einen anderen len Yermögenswert an ein anderes Un-
ternehmen abzugeben oder Vermögenswerte oder Schulden mit einem 
anderen Unternehmen unter potcnziell Bedingungen austauschen zu 
müssen. 277 Die umfassen die aufgenommenen Kredile 
und emittierten Anleihen oder andere emittierte Wertpapiere. 

Die Finanzverbindlichkeiten werden IFRS als zu Handels- bzw. Speku-
lationszwecken gehaltene und als andere unterschieden. 
Finanzverbindlichkeiten, die nicht als Handels- bzw. ge-
haltene sind, sind in der zu den Anschaffungskosten 
zu bewerten. Die Transaktionskosten müssen in diesem Fail vom Ausgabebetrag 
oder dem Betrag abgezogen werden. Daraus folgt, dass die An-
schaffungskosten in der Regel aus dem vereinnahmten Betrag bestehen. Sie sind 
als Disagio zu aktivieren und erfolgswirksam aufzulösen. In der Folgebe-
wertung werden diese Finanzverbindlichkeiten mit den fortgeführten Anschaf-
fungskosten unter Verwendung der bewertet. 

Die die / lande/s:::wecken wcrden, wcrden 
nach IFRS in der wie die anderen Finanzverbindlichkeiten zu den 

angesetzt. in diesem Fail weisen die Transaktionskosten den 
Unterschied auf, dass sie direkt als Aufwand erfasst werden müssen. in der Fo/-
gehewertung sind dicse Finanzvcrbindlichkeiten mit dem beizulegenden 
zu bcwertcn. in der Fnlgcbewertung zu buchen sind 
Werta~derungen. 27x 

276 Vgl. 2004. 366f. 
277 Vgl. Lüdenbach/Hoffmann, 2004, 1090f. 
278 Vgl. Lüdenbach/Hoffmann , 2004. l l 67f. 
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Die Finanzverbindlichkeiten werden nach türk. RL V nicht wie im IFRS behan-
delt. in der Erstbewertung werden sie generell zu den Anschaffungskosten 

. rt N h ru·· rk RL y können die bis zum Stichtag berechneten ~- K . . d 
hl aufgenommenerl Kreditbetrag addiert als auch als un-

sowo zum il . 219 o· · · 
gen berücksichtigt werden, was auc_h in den IFRS der Fa 
A l ·h erden nach türk. RL V dem bewertet. es den n en w . h o· · b ·· Ani ·h ein Disagio so werden die bis zum berec neten etrage 
als ;:n:~zaufwendu~gen erfasst. 280 Diese Anwendung ist in den IFRS ebenfalls 

ehen. Nach türk. RL V gehören die Transaktionskosten zu den Ingangset-
vorges . k d. k I A f zungs- und Gründungsausgaben. Daher sind die osten ta s -
wand zu buchen oder unter dem Konto Ingangsetzung und Grun-
dung" zu aktivieren. Dagegen sind die Transaktionskosten nach IFRS_ vom Aus-

abebetrag oder vom vereinnahmten Betrag und als zu erfas-
:en sofem es sich nicht um zu Handelszwecken gehaltene handelt. Somit besteht 
bei 'der Behandlung der Transaktionskosten ein wichtiger Unterschied zwischen 
IFRS und türk. RL V. 

Bei den als zum Handelszweck gehaltene Verbindlichkeiten ist 
in der Erstbewertung kein bedeutender Unterschied zwischen den türk. RL V und 
den IFRS vorhanden. in der Folgebewertung sind die Finanzverbindlichkeiten nach 
türk. RL V zu den fortgeführten Anschaffungskosten anzusetzen, wahrend nach den 
IFRS für die Bewertung der als zum Handelszweck gehaltene Ver-
bindlichkeiten der beizulegende Zeitwert zu verwenden ist. Ein weiterer Unter-
schied in der Folgebewertung besteht in der Auflösung der Disagiobetrage. Wah-
rend die Auflösung des Disagiobetrages in den IFRS anhand der Effektivzinsme-
thode durchgeführt wird, wird der Disagiobetrag in den türk. RL V über die Laufzeit 
linear aufgelöst. 

2.2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Die Erfassung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfolgt in der 
Erstbewertung nach IFRS zu Anschaffungskosten. in der Folgebewertung werden 
nach den IFRS die fortgeführten Anschaffungskosten mittels der Effektivzinsme-
thode berechnet.28 1 

Nach türk. RL V sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
bei der Erstbewertung mit den Anschaffungskosten zu passivieren. Im Gegensatz 
zu den IFRS sind die Zinsaufwendungen, die auf dem Zahlungsziel basieren, in 
den Anschaffungskosten enthalten. Nach türk. RLV s ind diese Yerbindlichkeiten 
in der Folgebewertung mit dem Buchwert zu bewerten. Wie bei den Forderungen 
gibt es ein Wahlrecht für die Diskontierung von Schuldwechseln. Wenn die Schuld-

279 V gl. türk. RL V Art. 285. 
280 V gl. türk. RL V Art. 286. 
281 Vgl. Lüdenbach/Hoffmann, 2004, l !40f. 
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wechsel diskantiert werden, s ind auch die zu diskantieren. Es gibt 
Diskantierung für die aus Lieferungen und Leistungen 

ahne Wechsel. Wenn auf dem Wechsel ein Prozentsatz varhanden ist, dann wird 
der Schuldwechsel mit dieser Zinsrate diskantiert. sanst wird der van der Zentral-
bank festgelegte Zinssatz in Anspruch genom men. 282 

2.3. Rückstellungen 

Rückstellungen sind IFRS zu hildcn. wenn die Yoraussel/t1111!.en 
zusammcn erfü llt - ~ 

• einem Untemehmen ist aus einem vergangenen Ereignis eine 
Verpflichtung ader entstanden, 

• es ist ein Abfluss van Ressaurcen mit Nutzen zur Erfüllung die-
ser Verpflichtung wahrscheinlich und 

• es ist eine zuverlassige der der 
• die Passivierung einer Rückstellung daran , dass eines ader 

der abigen drei Kriterien für das Yarliegen einer gegeben ist bzw. 
sind , sa ist subs idi ar zu prüfen , ob zumindest eine 

Nach IFRS ist die Bildung van Rückstellungen aufgrund der in der Zukunft anfal-
lenden Schulden was gemal3 türk. RL V gegeben ist. Wenn ein Un-

IFRS e inen belastenden Yertrag hat , bei dem die unvermeidbaren 
Kasten zur Erfüllung der als der erwartete 

Nutzen s ind , ist die gegenwartige 
a ls Rückstellung anzusetzen und zu bewerten. Die unvermeidbaren Kasten ergeben 

als niedrigerer Betrag aus denjenigen Kasten, die bei vertragsgemal3er Erfül-
lung entstehen und etwaigen aus der resultierenden Strafen. 284 

Die Bewertung der Rückstellungen crfolgt Mal3gabe der 
(best es timate). wcrden Rückstellungen mit dem 

Schatzwcrt der künfiigen die zur Erfüllung der Ycr-
crfordcrlich s imi , hcwertct. die zu Rückstellung einc 

grol3e von Pasitianen umfasst, ist der Erwartungswert zu verwenden. Der 
wird in diesen Fa ilen a ls der einzelnen Yer-

mit jeweiligen 
Bei Rückstellungen für deren relativ 

weit in der licgt, dic künliig Rcssourccnabflüsse zu dis-
kantieren. Der als anzusetzende Rückstellungsbetrag ist 
folglich der Barwert der zur der künftig 

282 Vgl. türk. RL V Art. 285. 
283 Vgl. Lüdenbach/Hoffmann. 2004. 750f. 
284 Vgl. Pellens/Fülbicr/Gassen. 2004. 3921" 
285 Vgl. Pellens/Fülbier/Gasscn. 2004. 3R7f. 

127 



Handan Sümer Selvi 

Auszahlungen.286 Ein Passivierungsverbot ist gültig für Aufwandsrückstellungen 
jeglicher Art, die aus einer lnnenverpflichtung resultieren.287 

Die Rückstellungen sind nach türk. RL V mit dem bestmöglichen Schiitzwert 
zu bewerten. Wenn bei den Bewertungen der Zeitwert des Schiitzwertes nicht in 
Betracht zu ziehen ist, so werden die Rückstellungen nach türk. RL V Bilanz-
stichtag mit dem Buchwert bewertet.288 

2.4. Eigenkapital 
in Bezug auf das Eigenkapital ist kein wesentlicher Unterschied zwischen IFRS 
und türk. RL V vorhanden. Nur im Fail, dass das Untemehmen eigene Anteile aus 
bestimmten Gründen zurückkauft, sind nach IFRS die eigenen Anteile als Abzug 
vom Eigenkapital auszuweisen, wobei der Erwerb eigener Anteile zu einer direkten 
Verminderung des Reinvermögens in Höhe der Anschaffungskosten führt, 289 wo-
gegen der Rückkauf eigener Ant~ile nach Türkischem Handelsgesetz Art 329 nur 
unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt ist. 

3. Schlussfolgerung 
Beim Vergleich des türk. RLV und IFRS-Abschlusses wurden wesentliche Ab-
weichungen festgestellt, welche bei der Umwandlung in beide Richtungen geson-
dert und detailliert zu berücksichtigen sind. 

Wie aus Abbildung I ersichtlich wird, sind die IFRS hinsichtlich der Vorrats-
bewertungs- und Abschreibungsmethoden umfangreicher. in der türkischen Praxis 
sind die Standardkostenmethode und die Retrograde Methode für die Vorratsbe-
wertung, sowie die leistungsabhiingige Abschreibungsmethode für die Abschrei-
bung neu anzuwenden. Neben den Abweichungen bei der Bilanzierung der Trans-
aktionskosten, der Finanzierungskosten wegen liingerer Fiilligkeit, der Fremdka-
pitalkosten und der Fremdwiihrungsdifferenzen gibt es noch postenspezifische Ab-
weichungen bei der Bilanzierung der Kosten wie 1iotarkosten, Forschungs- und 
Entwicklungskosten und Gründungs- und Ingang~tzungsaufwendungen in der 
Erstbewertung. in den IFRS gibt es mehrere Klassifizierungen, die besonders bei 
den Finanzanlagen und Finanzverbindlichkeiten bedeutsame Bilanzierungs- und 
Bewertungsabweichungen verursachen. Besonders die bei den Rückstellungen und 
bei den Fertigungsauftriigen diskutierten Unterschiede stellen grundlegende Dif-
ferenzen dar. 

286 Vgl. 2006, 329f. 
287 Vgl. Wolz, 2005, l 93f. 
288 V gl. türk. RL V Art. 288. 
289 Vgl. Pellens/Fü lbier/Gassen, 2004, 442f. 
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Zusatzliche 
Metheden 

t 
• Zusatzliche 

Absc h rei bun gsm et hod e 
• Zusatzliche 

Vorratsbewertungsmethoden 
• Neubewertungsmethode 
• Neue Methoden für 

Fertigungsauftrage 

t 

Bilanzierungs-
unterschiede 

mancher 
Kosten 

t 
Fremdkapitalkosten 
Fremdwah rungsdifferenzen 
Finanzierungskosten im 
Zusammenhang mit 
Zahlungszielen 
lngangsetzungs- und 
G ründungsaufwendu ngen 
Forschungs· und 
Entwicklu ngsaufwendungen 
Goodwill 

t 

Grundlegende 
Unterschiede 

t 
Bilanzierung der 
Zeitgeschafte für das 
Jahresergebnis 

• Wertminderungstest für 
Anlagevermögen 
Neue Gebiete: la tente 
Steuern, lmmobilien als 
Finanzinvestitionen, zur 

gehaltene, 
langfristige 
Vermögenswerte und 
aufgegebene 
Geschaftsbereiche 

t 
Erschwerung der Umwandlung 

Abb. 1.: Erschwerungsgcbiete der in IFRS-Abschlüsscn 

in der Folgebewertung der IFRS steht der beizulegende Zeitwert im Vorderorund. 
Der jiihrliche Wertminderungstest fürdas Anlageverrnögen weist einen gro/3:n Un-

zu den türk. RL V auf. Au/3erdem gibt es durch die Integration der IFRS 
in die türkische handelsrechtliche Rechnungslegung neue Gebiete wie Iatente 
Steuem, lmmobilien als und zum Verkaufbcstimmte Anlagen. 
Demzufolge kann aktuell von leichten Ubergang vom Handelsgewinn 
auf den über die gesetzlich nicht anerkannten Aufwendungen und 
Ertriige gesprochen werden. Ebenfa ll s ist auf den zunehmenden Aufwand bei der 
Umwandlung in IFRS-Abschlüsse hinzuweisen. 

. Festzuhalten ist, dass die türk. RL V einer Anpassung an die IFRS bedürfen, wo-
Frage zu kli:ircn ist, inwieweit der türkische Mittelstand mit den höheren 

Anforderungen der I FRS Schritt ha iten kann. 
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